


die dadurch auch Eigentümerin der Pflanz war, keinen Strafantrag gestellt. Die Staatsanwalt- 
schaft hat aber das besondete irffentliche 1 an der Strafverfolgung bejaht. 

Bel beiden Angeklagten lag weder eine htfertigung noch ein Schuldausschließungsgrurid 

vor. 

Auf Notwehr (5 32 StGB) konnten sich be ngeklagte nicht berufen, da es schon sowohl an 
einem rechtswidrigen als auch an elnem nwlirtigen Angriff mangelte. Der auf dem fragli- 
chen Feld angepflanzte „Genmais" war nbau zugelassen, das Wertptilfungsverfahren 

folgte den gas~tzlichen Vorgaben. Zudem Anpflanzung sowohl von den Wohn- als auch 

den Arbeftsorten der Angeklagten soweit dass elne direkte Belastung mit Genmaispol- 
len sicher nicht zu befürchten war. Gerad gebaute Mais ware zudem sicher nicht in den 

Handel oder anderweitig in Lebensmittel 

Ebenso kßnnen sich die beiden Arrgekl r auf einen rechtfertigenden (5 34 StQB) 

noch entschuldigenden Notstand (5 35 en, da es an eher gegenwärtigen Qefahr 

fehlte, was sie wussten. 9 35 II StGB SC 

Hinsichtlich $ $28 BGB, auf den sich d chultheiß berufen hat, ist anzumerken, 

dass auch insoweit eine drohende Gefa 

Die Strafe war bei beide Angeklagten dem des 5 303 1 StGB zu entnehmen, der 

Freiheltcstrafe bis zu 2 Jahren oder 

Unter aller für und gegen d n Angeklagten sprechenden Gesichtspunkte war 

tatangemessene rafe von 30 Tagessatren zu erkennen. 

Zugunsten des ;Angeklagten Schultheiß war 

Erscheinung getreten ist und die Tat in volle-n 

voii Reue getragen war, da er - ohne dies 

Taten begehen [zu wollen. Zu seinen Gunste~ 

pb;ern Eigennutz, sondern In nachvollziehba'er 

hat, wenn auch'zum Zeitpunkt der Tat eine 

nicht vorlag, ~u!barlicksichti~en war ferner, 

rausgerlssen und aerstiirt wurden und @eitere, 

Pflanzen vernichtet haben. Dleser Erfolg, auf 
messung strafsch~rfend anzulasten. 

zu werten, dass er bislang strafrechtlich nicht in 

Umfang eingertiumt hat, wenn auch dies nlcht 

naher auszuführen - ankündigte, zukünftig weitere 

war ferner zu sehen, dass er die Tat nicht aus 

Sorge um die Umwelt und die Imkerei getan 

persdnliche Gefahrdung oder Existensbedrohung 

dass durch selne Tat zumindest 93 Pflanzen he- 

unbekannte Täter eine unbekannte Zahl von 
I 

den 'es ihm auch ankam, ist Ihm bei der Strafzu- 


